
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1959/1/7 1Ob506/58
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.01.1959

Norm

ZPO §502 Abs2 Ca3

Rechtssatz

Zur Bemessung gehört die Beurteilung, ob und in welcher Weise während der Dauer des Bemessungsverfahrens und

nach Eintritt der Selbsterhaltungsfähigkeit geleistete Zahlungen zu berücksichtigen sind und ob bei Leistungen Dritter

die Unterhaltspflicht des ehelichen Vaters ruht.
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